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Änderung der Satzung zur Regelung der Wochenmärkte und Jahrmärkte. 
Neu: Satzung zur Regelung von Jahrmärkten (Jahrmarktsatzung) 

 
alt neu 

§ 1 Rechtsstellung des Wochenmarktes 
 

Die Stadt Rotenburg (Wümme) betreibt Wochenmärkte und 
Jahrmärkte als öffentliche Einrichtung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 2  Marktplätze, Markttage und Öffnungszeiten 
 

(1) Für die Märkte gelten die nach § 69 der Gewerbe-
ordnung festgesetzten Marktplätze, Markttage und Öff-
nungszeiten. Die Marktplätze, Markttage und Öffnungszeiten 
sind in der Anlage aufgeführt. 
 
 
(2) Soweit in dringenden Fällen vorübergehend Markt-
plätze, Marktzeiten oder Öffnungszeiten abweichend festge-
setzt werden, wird dieses in der Rotenburger Kreiszeitung 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 3 Zugelassene Waren und Leistungen 
 

(1) Auf den Wochenmärkten dürfen nur die im § 67 Abs. 1 
der Gewerbeordnung bestimmten Gegenstände feilge-
boten werden, es sei denn, die zuständige Behörde er-
weitert das Warenangebot durch Erlass einer Verord-
nung nach § 67 Abs. 2 der Gewerbeordnung. 
 

(2) Der Handel mit lebenden Kleintieren ist spätestens 
eine Woche im Voraus bei der Stadt schriftlich anzumelden. 
Lebendes Geflügel und lebende Kaninchen dürfen nur in 

§ 1 Rechtsstellung und Leitung der Jahrmärkte  
 

(1) Die Stadt Rotenburg (Wümme) betreibt Jahrmärkte 
als Frühjahrsmarkt und Herbstmarkt und übt darüber die 
Marktleitung aus. Die Jahrmärkte sind öffentliche Einrich-
tungen.  
 
(2) Zur Ausübung der Marktleitung wird ein Marktmeister 
eingesetzt. Dieser hat folgende Befugnisse: 
 

a. Zuweisung von Standplätze 
b. Ausübung des Hausrechtes 
c. Betreten der Standplatzflächen 
d. Besichtigen der Verkaufseinrichtungen und 

Fahrgeschäfte 
e. Befragen der Schausteller und deren Beschäftig-

te 
 

(3) Zur Vermeidung unbilliger Härten kann der Markt-
meister von den Regelungen dieser Marktsatzung in be-
gründeten Einzelfällen abweichen. 
 
(4) Für die Durchführung der Jahrmärkte bestimmen die 
Schausteller aus Ihren Reihen eine Marktobfrau oder einen 
Marktobmann. Diese/r sorgt mit der Marktleitung dafür, dass 
der Marktbetrieb störungsfrei abläuft. 
 
 

§ 2  Marktplätze, Markttage und Öffnungszeiten 
 

(1) Für die Jahrmärkte gilt der nach § 69 der Gewerbe-
ordnung festgesetzte Marktplatz: Lohmarkt und Birkenweg 
(Veranstaltungsfläche). 
 
(2)  Die Markttage werden für den Frühjahrsmarkt auf 
den Freitag, Sonnabend und Sonntag in der ersten vollen 
Woche nach dem 1. Mai festgesetzt. Der Herbstmarkt findet 
am Freitag, Sonnabend und Sonntag in der ersten vollen 
Woche nach dem 1. Oktober statt.  
 
(3) Die Öffnungszeiten gelten für den Frühjahrs- und 
Herbstmarkt für jeden der Markttage von 13.00 bis 24.00 
Uhr. 
 
(4) Soweit in dringenden Fällen die Markttage oder die 
Öffnungszeiten abweichend festgesetzt werden, wird dieses 
amtlich bekannt gemacht. 
 
 

§ 3 Zugelassene Waren und Dienstleistungen 
 

(1) Auf den Jahrmärkten dürfen Waren, Schaustellun-
gen, Ausspielungen, Musikaufführungen, unterhaltende 
Tätigkeiten und sonstige Lustbarkeiten nach § 68 Abs. 2 und 
3 der Gewerbeordnung angeboten werden.  
 
 
(2) Das Anbieten und der Verkauf von Waren und 
Dienstleistungen dürfen nur auf dem zugewiesenen Stand-
platz erfolgen. 
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Behältern mit festem Boden auf den Markt gebracht werden, 
in denen sich die Tiere ausreichend bewegen können. Die 
Behälter müssen nach unten und nach den Seiten hin so 
abgeschlossen sein, dass Stroh oder Kotteile nicht aus dem 
Käfig fallen können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 4 Teilnahme an Märkten 
 

Jedermann ist im Rahmen der geltenden Vorschriften be-
rechtigt, als Anbieter oder Besucher an den Märkten teilzu-
nehmen. 
 
 

§ 5 Zulassung von Anbietern 
 

(1) Wer als Anbieter an Wochen- oder Jahrmärkten 
teilnehmen will, bedarf der Zulassung durch die Stadt. Die 
Zulassung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt 
werden; sie ist nicht übertragbar. Verstirbt ein bereits zuge-
lassener Bewerber und wird das Geschäft, für das die Zu-
lassung ausgesprochen ist, von einem Angehörigen fortge-
führt, so gilt die Zulassung zugunsten dieses Angehörigen. 
 
(2) Geschäfte können verschiedenen Branchen (Ge-
schäftsarten) zugeordnet werden. Um ein ausgewogenes 
Angebot an Marktgeschäften zu erreichen, kann die Zahl der 
zugelassenen Geschäfte in den einzelnen Geschäftsarten 
begrenzt werden. 
 
Zulassung für die Wochenmärkte 
 
(3) Die Zulassung zu den Wochenmärkten kann für 
einen Markttag, einen bestimmten Zeitraum oder auf unbe-
stimmte Zeit beantragt werden. Bewerbungen um Zulassung 
zum Wochenmarkt sind spätestens vier Wochen vor der 
begehrten Teilnahme am Markt unter Angabe des Waren-
angebotes schriftlich bei der Stadt - Ordnungsamt - einzu-
reichen. 
 
Zulassung für die Jahrmärkte 

 
Bewerbungen um Zulassung zu den Jahrmärkten sind für 
den Frühjahrsmarkt spätestens zum 31.10. des Vorjahres 
und für den Herbstmarkt spätestens zum 31.03. des laufen-
den Jahres schriftlich einzureichen. Die Bewerbung muss 

 
neuer 
(3) Andere als in der Bewerbung angegebene Waren, 
Gegenstände und Programminhalte sind nicht zugelassen. 
 
neuer 
(4) Waren- und Dienstleistungsangebote der Anbieter 
werden verschiedenen Geschäftsarten zugeordnet. Es wer-
den folgende Geschäftsarten unterschieden: 
 

a) Ausspielungen, Verlosungen 
b) Autoskooter, 
c) Geisterbahnen, Laufgeschäften 
d) Imbisse, Festzelte, Schankbetriebe 
e) Kinderfahrgeschäfte 
f) Rundfahrgeschäfte 
g) Schießstände 
h) Süß-, Backwaren, Speiseeis 
i) sonstiger Warenverkauf. 

 
Zur Förderung eines ausgewogenen Waren- und Dienstleis-
tungsangebotes, kann die Zahl von Waren und Dienstleis-
tungen in einzelnen Geschäftsarten begrenzt werden. 
 
 

§ 4 Teilnahme an Jahrmärkten 
 

Es gilt die Marktfreiheit. Jeder Bewerber ist im Rahmen der 
geltenden Vorschriften berechtigt als Marktbeschicker oder 
Schausteller an den Jahrmärkten als Anbieter teilzunehmen. 
 
 

§ 5 Zulassung von Anbietern 
 

(1) Bewerber die als Anbieter an Jahrmärkten teilneh-
men wollen, müssen die Zulassung bei der Stadt Rotenburg 
(Wümme) schriftlich beantragen. Die Zulassung kann unter 
Bedingungen und Auflagen erteilt werden; sie ist nicht über-
tragbar.  
 
 
 
(2) gestrichen, eingefügt in § 3 Abs. 4 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Bewerbungen um Zulassung zu den Jahrmärkten 
sind für den Frühjahrsmarkt spätestens zum 31.10. des 
Vorjahres und für den Herbstmarkt spätestens zum 31.03. 
des laufenden Jahres schriftlich einzureichen. Die Anbieter 
haben den Nachweis über eine abgeschlossene gültige 
Haftpflichtversicherung für ihren Betrieb zu erbringen. 
 
 
 
 
(3) Die Bewerbung muss mindestens folgende Angaben 
enthalten: 
 

a. Vor- und Zuname und gegebenenfalls der 
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mindestens enthalten: 
 

(1) Vor- und Zuname und gegebenenfalls Firma sowie 
Anschrift des Hauptwohnsitzes des Bewerbers. Bei 
mehreren Geschäftsinhabern sind die Angaben für 
alle Personen zu machen. Für jedes Geschäft darf 
nur eine Firma benannt werden. 
 
 

(2) Genaue Bezeichnung des Geschäftes unter Beifü-
gung je einer Fotografie vom Zustand des Geschäf-
tes zum Zeitpunkt der Bewerbung (Frontansicht). 
Dazu: 
− Bei Fahrgeschäften eine genaue Beschreibung 

der Fahrweise. 
− Bei Verkaufs- und Ausspielungsgeschäften ei-

ne Aufzählung der zum Verkauf und zur Aus-
spielung vorgesehenen Waren und Gegen-
stände. (Die Ausspielung von Alkohol und Le-
bensmitteln ist nicht gestattet). 

− Bei Schau- und Belustigungsgeschäften ge-
naue Beschreibung des Programmablaufes 
und der einzelnen Darbietungen. (Nicht ju-
gendgeeignete oder Gewalt verherrlichende 
Vorstellungen sind ausgeschlossen). 

Andere als in der Bewerbung angegebene Waren, 
Gegenstände und Programminhalte sind nicht zu-
gelassen. 
 

(3) Genaue Angaben über die Ausmaße des Geschäf-
tes im betriebsbereiten Zustand -  Frontlänge, Tiefe 
oder Durchmesser sowie Höhe des Geschäftes 
oder der betrieblichen Anlagen einschl. der Vordä-
cher, Treppen, Fußrosten, Stützen und Sichtblen-
den. 
 

(4) Anzahl und Abmessungen der mitgeführten Wohn-, 
Pack- und Versorgungswagen, Pkw und Zugma-
schinen. Gesonderte Benennung der zur Betriebs-
bereitschaft und Betriebssicherheit unbedingt beim 
Geschäft abzustellenden Einheiten. 
 

(5) Angaben über Stromanschlusswerte und notwen-
dige Anschlüsse an das Wasser- und Kanalnetz. 
 

(6) Angaben über Baujahr oder Jahr der Erstzulassung 
des Geschäftes. Zum Bewerbungsschluss noch 
nicht betriebsbereite Geschäfte werden nicht zuge-
lassen. 
 

(7) Fliegende Bauten müssen eine gültige Ausfüh-
rungsgenehmigung nachweisen (Kopie des letzten 
Zulassungs- oder Verlängerungsbescheides ist 
beizufügen). 
 

(8) Angabe, ob das Geschäft mit Verstärkeranlagen 
betrieben wird. 
 
 

(4) Die Zulassung kann aus sachlich gerechtfertigten 
Gründen versagt werden. Ein solcher Versagungsgrund liegt 
insbesondere vor, wenn 
 

Firmenname sowie Anschrift des Hauptwohnsitzes 
des Bewerbers. Bei mehreren Geschäftsinhabern 
sind die Angaben für alle Personen zu machen. Für 
jedes Geschäft darf nur eine Firma benannt werden. 
 
b. Genaue Bezeichnung und Beschreibung des 
Fahrgeschäftes oder der Verkaufseinrichtungen. Do-
kumentationen vom Zustand der bezeichneten Ein-
richtungen zum Zeitpunkt der Bewerbung sind beizu-
fügen. Insbesondere sind folgende Unterlagen und 
Nachweise vorzulegen: 
 
− Bei Fahrgeschäften eine genaue Beschreibung 

der Fahrweise. 
− Bei Verkaufs- und Ausspielungsgeschäften eine 

Aufzählung der zum Verkauf und zur Ausspie-
lung vorgesehenen Waren und Gegenstände. 
Die Ausspielung von Alkohol und Lebensmitteln 
außer Süßwaren und Obst ist nicht gestattet. 

− Bei Schau- und Belustigungsgeschäften genaue 
Beschreibung des Programmablaufes und der 
einzelnen Darbietungen. Nicht jugendfreie oder 
Gewalt verherrlichende Vor- oder Darstellungen 
sind nicht zugelassen. 

− Genaue Angaben über die Ausmaße des Ge-
schäftes im betriebsbereiten Zustand (Frontlän-
ge, Tiefe oder Durchmesser sowie Höhe) des 
Geschäftes oder der betrieblichen Anlagen ein-
schl. der Vordächer, Treppen, Fußrosten, Stüt-
zen und Sichtblenden. 

− Anzahl und Abmessungen der mitgeführten 
Wohn-, Pack- und Versorgungswagen, Pkw und 
Zugmaschinen. Gesonderte Benennung der zur 
Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit un-
bedingt beim Verkaufsstand oder Fahrgeschäft 
abzustellenden Einrichtungen und Betriebskom-
ponenten. 

− Angaben über Stromanschlusswerte und not-
wendige Anschlüsse an das Wasser- und Kanal-
netz. 

− Angaben über Baujahr oder Jahr der Erstzulas-
sung des Geschäftes. Zum Bewerbungsschluss 
noch nicht betriebsbereite Geschäfte werden 
nicht zugelassen. 

− Fliegende Bauten müssen eine gültige Ausfüh-
rungsgenehmigung nachweisen (Kopie des letz-
ten Zulassungs- oder Verlängerungsbescheides 
ist beizufügen). 

− Angabe, ob das Geschäft mit Verstärkeranlagen 
betrieben wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) Die Zulassung kann versagt werden. Ein solcher Ver-
sagungsgrund liegt insbesondere vor, wenn 
 

a. Bewerbungen verspätet eingereicht werden, 
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1. Bewerbungen verspätet eingereicht werden, 
 

2. Bewerbungen, bei denen nach Ablauf der Bewer-
bungsfrist Veränderungen eintreten (z. B. Ände-
rungen in den Eigentums- und Besitzverhältnis-
sen), 
 

3. Bewerbungen mit falschen Angaben eingereicht 
werden, 
 

4. unvollständige Bewerbungen nach einmaliger Auf-
forderung nicht vervollständigt wurden, 
 

5. das Waren- und Leistungsangebot nicht den Vo-
raussetzungen des § 3 entspricht, 
 

6. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der 
Bewerber die für die Teilnahme an den Märkten er-
forderliche Zuverlässigkeit nicht besitzt, 
 
 
i. bei vergangenen Jahrmärkten gegen vertragli-

che Abmachungen oder gesetzliche Bestim-
mungen, die Marktordnung, diese Richtlinien, 
andere Vorschriften oder Anordnungen des 
Veranstalters verstoßen haben oder aus ande-
ren Gründen als persönlich unzuverlässig anzu-
sehen sind, 
 

ii. nicht in der Lage waren, ihr Personal zur Einhal-
tung der Anordnungen des Veranstalters anzu-
halten, 
 

iii. grob fahrlässig oder vorsätzlich Beschädigun-
gen an Festplatzeinrichtungen verursacht ha-
ben. 
 
 

7. einzelne Geschäfte einen zu großen Platzbedarf 
oder zu hohe Anschlusswerte haben, 
 

8. der zur Verfügung stehende Platz nicht ausreicht 
oder 
 

9. bei Geschäften, mit denen eine besondere Gefahr 
verbunden ist, vom Bewerber keine ausreichende 
Haftpflichtversicherung nachgewiesen wird. 
 

(5) Die Zulassung kann widerrufen werden, wenn 
 
1. der Standplatz nicht oder nur teilweise benutzt 

wird, 
 

2. der Platz, auf dem der Markt durchgeführt wird, 
ganz oder teilweise für andere öffentliche Zwecke 
oder für bauliche Änderungen benötigt wird, 
 

3. der Inhaber einer Zulassung, seine Bediensteten 
oder Beauftragten erheblich oder trotz Mahnung 
wiederholt gegen gesetzliche Bestimmungen, die 
Marktordnung, andere Vorschriften oder Anord-
nungen des Veranstalters verstoßen haben, 
 

4. die fälligen Gebühren trotz Aufforderung nicht ge-

 
b. Bewerbungen, bei denen nach Ablauf der Bewer-

bungsfrist Veränderungen eintreten (z. B. Ände-
rungen in den Eigentums- und Besitzverhältnis-
sen), 
 

c. Bewerbungen mit falschen Angaben eingereicht 
werden, 
 

d. unvollständige Bewerbungen nach einmaliger Auf-
forderung nicht vervollständigt wurden, 
 

e. das Waren- und Leistungsangebot nicht den Vo-
raussetzungen des § 3 entspricht,  
 

f. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass Be-
werber 
− die für die Teilnahme an den Märkten erfor-

derliche Zuverlässigkeit nicht besitzt, 
− bei vergangenen Jahrmärkten gegen vertrag-

liche Abmachungen oder gesetzliche Best-
immungen, die Marktordnung oder andere 
Vorschriften oder Anordnungen des Veran-
stalters verstoßen haben oder aus anderen 
Gründen als persönlich unzuverlässig anzu-
sehen sind, 

− ihr Personal zur Einhaltung der Anordnungen 
des Veranstalters nicht informiert haben, 

− grob fahrlässig oder vorsätzlich Beschädi-
gungen an Festplatzeinrichtungen verursacht 
haben. 
 

g. einzelne Geschäfte einen zu großen Platzbedarf 
oder zu hohe Anschlusswerte haben, 
 

h. der zur Verfügung stehende Platz nicht ausreicht 
oder 
 

i. bei Geschäften, mit denen eine besondere Gefahr 
verbunden ist, vom Bewerber keine ausreichende 
Haftpflichtversicherung nachgewiesen wird. 
 
 
 
 
 
 
 

(5) Die Zulassung kann widerrufen werden, wenn 
 

a. der Standplatz vom Anbieter nicht oder nur teilwei-
se benutzt wird, 
 

b. der Platz, auf dem der Markt durchgeführt wird, 
ganz oder teilweise für andere öffentliche Zwecke 
oder für bauliche Änderungen benötigt wird, 
 

c. der Inhaber einer Zulassung, seine Bediensteten 
oder Beauftragten erheblich oder trotz Mahnung 
wiederholt gegen gesetzliche Bestimmungen, die 
Marktordnung, andere Vorschriften oder Anord-
nungen des Veranstalters verstoßen haben, 
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zahlt worden sind, 
 

5. eine mit der Zulassung verbundene Auflage nicht 
oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist erfüllt 
worden ist oder 
 

6. die Nutzung des Standplatzes die öffentliche Si-
cherheit und Ordnung oder andere öffentliche Inte-
ressen gefährdet. 
 

Beim Widerruf der Zulassung kann die unverzügliche Räu-
mung des Standplatzes verlangt werden. 

 
 

 
 
 
 
 
 

§ 6 Erlass von Richtlinien für die Bewerbung und Zutei-
lung von Standflächen 

 
Weitergehende Regelungen zum Bewerbungsverfahren und 
zum Vergabeverfahren obliegen dem Bürgermeister im 
Rahmen des Geschäfts der laufenden Verwaltung, u. z. 
durch Erlass von Richtlinien. 
 

 
§ 7 Zuweisung von Standplätzen 

 
Die Standplätze werden durch die Stadt zugewiesen. Es 
besteht kein Anspruch auf Zuweisung oder Behalten eines 
bestimmten Standplatzes. Das Anbieten und der Verkauf 
von Waren sowie das Darbieten von Lustbarkeiten aller Art 
dürfen nur auf dem zugewiesenen Standplatz erfolgen. 
 
 

§ 8 Aufbau und Abbau der Geschäfte 
 

(1) Mit dem Aufbau der Geschäfte darf erst nach Zuwei-
sung eines Standplatzes begonnen werden. Der Aufbau 
muss bei den Wochenmärkten bis zum Beginn des Marktes, 
bei den Jahrmärkten bis zur Bauabnahme am ersten Markt-
tage beendet sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regelung für den Wochenmarkt: 

 
(2) Das Parken von Kraftwagen oder anderen Fahrzeu-
gen auf dem Wochenmarktplatz ist an den Markttagen von 
6.00 bis 14.00 Uhr verboten. 
 
Dies gilt auch für die Marktbezieher. Ausnahmsweise kön-
nen Transportfahrzeuge, die als Verkaufsstände dienen, 
aufgestellt werden. Fahrzeuge, die nicht unmittelbar dem 
Geschäftsbetrieb dienen, dürfen während des Marktes nur 

d. fällige Gebühren trotz Aufforderung nicht gezahlt 
worden sind, 
 

e. eine mit der Zulassung verbundene Auflage nicht 
oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist erfüllt 
worden ist oder 
 

f. die Nutzung des Standplatzes die öffentliche Si-
cherheit und Ordnung oder andere öffentliche Inte-
ressen gefährdet. 
 

Beim Widerruf der Zulassung kann die unverzügliche 
Räumung des Standplatzes verlangt werden. 
 

(6) Die Stadt Rotenburg (Wümme) wählt die am Jahr-
markt teilnehmenden Anbieter unter Berücksichtigung des 
Artikels 12 Abs. 1-3 der Dienstleistungsrichtlinie 
(2006/123/EG) aus. 
 
 
§ 6 gestrichen 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 6 Zuweisung von Standplätzen 
 

Die Standplätze der Anbieter werden von der Stadt Roten-
burg (Wümme) zugewiesen. Es besteht kein Anspruch auf 
Zuweisung eines bestimmten Standplatzes. Aus sachlichen 
Gründen kann nach Absprache mit den Anbietern ein zuvor 
zugewiesener Standplatz geändert werden.  
 
 
§ 7 Aufbau und Abbau der Fahrgeschäfte und Verkaufs-

einrichtungen 
 
(1) Auf den Jahrmärkten sind nur Verkaufsstände, Ver-
kaufsfahrzeuge, Verkaufsanhänger und Fahrgeschäfte der 
Anbieter zugelassen. 
 
(2) Die Fläche des Jahrmarktes steht 3 Tage vor bis 2 
Tage nach den Markttagen nur Marktzwecken zur Verfü-
gung. Während dieser Zeiten ist es untersagt die Marktflä-
che als Parkplatz, Lagerplatz oder zu anderen Zwecken zu 
nutzen. Der Aufbau der in Abs. 1 genannten Einrichtungen 
muss bis zur Bauabnahme durch den Landkreis Rotenburg 
(Wümme) abgeschlossen sein. 
 
 
Regelung gestrichen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                7B2 6 

mit besonderer Genehmigung eines Beauftragten der Stadt 
auf einem von ihm bezeichneten Platz auf dem Marktplatz 
abgestellt werden. 
 
(3) Die Anfuhr der Marktwaren und Gerätschaften sowie 
der Aufbau der Verkaufsstände dürfen erst am Markttage 
geschehen, und zwar im Sommerhalbjahr nicht vor 5.00 Uhr 
und im Winterhalbjahr nicht vor 6.00 Uhr. 
 
(4) Die Verkaufsstände, Fahrzeuge und sonstigen Ge-
rätschaften sind so aufzustellen, dass der Verkehr auf den 
angrenzenden Straßen und Bürgersteigen nicht behindert 
wird. Die an dem Marktplatz liegenden Straßeneinmündun-
gen sind stets so freizuhalten, dass ein ausreichendes 
Sichtdreieck bestehen bleibt. 
 
(5) Die Geschäfte müssen mit allen Betriebsgegenstän-
den spätestens eine Stunde nach Beendigung des Marktes 
vom Marktplatz entfernt worden sein. 
 
Regelung für den Jahrmarkt: 
 
(6) Die Marktbezieher dürfen nur die Geschäfte aufbau-
en, für die sie eine Zusage haben. 
 
(7) Die Marktplatzflächen stehen 3 Tage vor bis 2 Tage 
nach dem Markt nur Marktzwecken zur Verfügung. Sie dür-
fen während dieser Zeiten nicht als Parkplatz, Lagerplatz 
oder zu anderen Zwecken benutzt werden. 
 
(8) Für das Auf- und Abbauen der größeren Marktge-
schäfte werden jeweils vor und nach den Markttagen zwei 
ganze Tage freigegeben. Der Abbau von Marktgeschäften 
während der Öffnungszeiten des Marktes ist nicht gestattet. 
Dies gilt nicht für sogenannte kleinere (fliegende) Händler. 
 
(9) Die zugewiesenen Standplätze müssen bis spätes-
tens 10.00 Uhr des 1. Markttages eingenommen sein. Ist 
das nicht der Fall, verliert der Anbieter die ihm erteilte 
Standplatzberechtigung. Die Stadt kann über diese Fläche 
dann anderweitig verfügen.  
 
(10) Die Transportfahrzeuge und Wohnwagen der Anbie-
ter müssen sofort nach Entladung, spätestens jedoch bis 
10.00 Uhr des 1. Markttages vom Gelände des Jahrmarktes 
entfernt werden. Sie sind auf den dafür bestimmten Plätzen 
so abzustellen, sodass der übrige Verkehr auf den angren-
zenden Straßen und Bürgersteigen nicht unnötig behindert 
oder gefährdet wird. 
 

 
§ 9 Anforderungen an die Geschäftseinrichtungen 

 
(1) Auf dem Wochenmarkt dürfen Verkaufseinrichtungen 
nicht höher als 3 m sein und Kisten und ähnliche Gegen-
stände nicht höher als 1,40 m gestapelt werden, gemessen 
ab Platzoberfläche. 
 
(2) Vordächer von Verkaufseinrichtungen dürfen den 
zugewiesenen Standplatz nur nach der Verkaufsseite und 
nur um höchstens 1 m überragen. Sie müssen eine lichte 
Höhe von mindestens 2,20 m, gemessen ab Platzoberflä-
che, haben. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) gestrichen, eingefügt in Abs. 1 und 2 
 
 
(7) gestrichen, eingefügt in Abs. 1 und 2 
 
 
 
 
(8) keine Änderung, neuer Abs. 3 
 
 
 
 
 
(9) keine Änderung, neuer Abs. 4 
 
 
 
 
 
(10) keine Änderung neuer Abs. 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
neuer § 8 Anforderungen an die Geschäftseinrichtungen 
 
(1) gestrichen 
 
 
 
 
(2) keine Änderung, neuer Abs. 1 
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(3) Alle Fahrgeschäfte und Verkaufseinrichtungen müs-
sen standfest aufgestellt werden und dürfen nur so aufge-
stellt werden, dass die Platzoberfläche nicht mehr als un-
vermeidbar beschädigt wird. Sie dürfen ohne Erlaubnis der 
Stadt Rotenburg (Wümme) weder an Bäumen und deren 
Schutzvorrichtungen noch an Verkehrs-, Energie-, Fern-
sprech- oder ähnlichen Einrichtungen befestigt werden. 
 
(4) Anbieter  "Fliegender Bauten" müssen im Besitz der 
vorgeschriebenen Bauscheine und gültigen Prüfbücher 
sowie einer ausreichend gültigen Haftpflichtversicherungs-
police (mit Quittung) sein. Fahrgeschäfte aller Art müssen 
vor Beginn des Marktes durch die Bauaufsichtsbehörde 
abgenommen werden. Der Anbieter oder sein Vertreter 
muss bei der Bauabnahme zugegen sein. Die Inbetrieb-
nahme ist erst nach der mängelfreien Bauabnahme und 
dem Nachweis einer ausreichenden gültigen Haftpflichtver-
sicherung gestattet. 
 
(5) Die Anbieter sind verpflichtet, nur solche elektrischen 
Anlagen zu betreiben, die den jeweils geltenden VDE-
Bestimmungen entsprechen. Anschlüsse an die Versor-
gungsleitungen der Stadtwerke Rotenburg (Wümme) dürfen 
nur von Bediensteten dieser Werke montiert werden, die 
auch den Verbrauch kontrollieren und die Kosten für Monta-
ge und Stromverbrauch kassieren. Die Stadtwerke Roten-
burg (Wümme) sind jederzeit berechtigt, sämtliche elektri-
schen Anlagen der Anbieter zu prüfen und bei vorgefunde-
nen Mängeln die Stromversorgung zu versagen oder zu 
unterbrechen. Die Stromversorgung für Fahrgeschäfte und 
Verkaufseinrichtungen erfolgt entsprechend den Bedingun-
gen für den Anschluss von Schaustellerbetrieben auf dem 
Frühjahrs- und Herbstmarkt der Stadtwerke Rotenburg 
(Wümme) GmbH. 
 
(6) Die Anbieter haben an ihren Geschäften an gut 
sichtbarer Stelle ihren Familiennamen mit mindestens einem 
ausgeschriebenen Vornamen sowie eine ladungsfähige 
Anschrift in deutlich lesbarer Schrift anzubringen. Anbieter, 
die eine Firma führen, haben außerdem die Bezeichnung 
der Firma in entsprechender Weise anzubringen. Das Schild 
muss mindestens die Größe von 20 x 30 cm haben. 
 
(7) Das Anbringen von anderen als in Abs. 6 genannten 
Schildern, Anschriften und Plakaten sowie jede Art von 
Werbung sind nur gestattet, als diese mit dem jeweiligen 
Anbieter in Verbindung steht und dem Charakter der Veran-
staltung entspricht. 
 
(8) Alle Rettungsgassen, Gängen und Durchfahrten 
dürfen nicht blockiert werden. Die Rettungstrassen zu den 
angrenzenden Gebäuden dürfen auch nicht vorübergehend 
zum Abstellen benutzt werden. 
 
 

§ 10 Verhalten auf den Wochen- und Jahrmärkten 
 

(1) Alle Teilnehmer an den Märkten haben mit dem Be-
treten des Marktplatzes die Bestimmungen dieser Satzung 
sowie die Anordnungen der Stadt zu beachten. 
 
 
 
(2) Die allgemein geltenden Vorschriften, insbesondere 

(3) keine Änderung, neuer Abs. 2 
 
 
 
 
 
 
 
(4) keine Änderung, neuer Abs. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) keine Änderung, neuer Abs. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) keine Änderung, neuer Abs. 5 
 
 
 
 
 
 
 
(7) keine Änderung, neuer Abs. 6 
 
 
 
 
 
(8) keine Änderung, neuer Abs. 7 
 
 
 
 
 

neuer § 9 Verhalten auf dem Veranstaltungsgelände 
 

(1) Jede Person hat während des Jahrmarktes beim 
Betreten der Veranstaltungsfläche die Bestimmungen dieser 
Satzung sowie die Anordnungen der Bediensteten der Stadt 
Rotenburg (Wümme) und der eingesetzten Ordnungsdiens-
te zu beachten. 
 
(2) Die allgemein geltenden Vorschriften, insbesondere 
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die Gewerbeordnung, die Verordnung über Preisangaben, 
die Handelsklassenverordnung, das Eichgesetz, das Le-
bensmittel-, Hygiene-, Bau- und Gaststättenrecht und das 
Jugendschutzgesetz sind zu beachten. 
 
 
(3) Jeder hat sein Verhalten auf dem Marktplatz und den 
Zustand seiner Sachen so einzurichten, dass kein anderer 
geschädigt, gefährdet oder mehr als nach den Umständen 
unvermeidbar behindert oder belästigt wird. 
 
 
 
(4) Es ist unzulässig, 

 
1. Waren im Umhergehen anzubieten, 
2. auf den Wochenmärkten Lautsprecher und Ver-

stärkeranlagen zu verwenden, 
3. auf dem Frühjahrs- und Herbstmarkt Lautsprecher 

und Verstärkeranlagen so zu betreiben, dass sie 
die Besucher belästigen, den Wettbewerb beein-
trächtigen oder die Nachbarschaft stören, 
 

4. Werbeartikel jeglicher Art zu verteilen, 
 
 

5. Propaganda jeglicher Art zu betreiben, 
6. Tiere mitzuführen, ausgenommen Blindenhunde 

sowie Tiere, die nach § 67 Abs. 1 der Gewerbe-
ordnung zugelassen und zum Verkauf auf dem 
Wochenmarkt bestimmt sind, 

7. auf den Wochenmärkten warmblütige Kleintiere zu 
schlachten, abzuhäuten oder zu rupfen, 

8. während der Marktzeit die Marktplätze mit Fahr-
zeugen aller Art zu befahren oder Fahrzeuge aller 
Art mitzuführen, ausgenommen hiervon sind Kran-
kenfahrstühle. 
 

 
(5) Den Beauftragten der zuständigen amtlichen Stellen ist 

jederzeit Zutritt zu den Geschäften und Fahrzeugen zur 
Ausübung ihrer Amtsgeschäfte zu gestatten. 

 
 

§ 11 Reinhaltung der Plätze 
 

(1) Die Marktplätze dürfen nicht verunreinigt werden, 
Abfälle dürfen nicht auf die Märkte gebracht werden. 
 
(2) Die Standinhaber sind verpflichtet, 

 
1. ihre Standplätze sowie die angrenzenden Gangflä-

chen während der Benutzungszeit von Schnee und 
Eis freizuhalten, 
 

2. während des Marktgeschehens anfallenden Abfall 
und Kehricht innerhalb der Standplätze in geeigne-
ten Behältern so zu verwahren, dass der Marktver-
kehr nicht gestört und Waren nicht verunreinigt o-
der nachteilig beeinflusst werden können. Insbe-
sondere ist darauf zu achten, dass Verpackungs-
material, wie Papier, Stroh und Holzwolle stets so 
gelagert wird, dass es vom Wind nicht auf den 
Marktplatz oder auf die angrenzenden Straßen und 

der Gewerbeordnung, der Preisangabenverordnung, des 
Handelsklassengesetzes, des Gesetzes über das Mess- 
und Eichwesen, des Lebensmittel-, Hygiene-, Bau- und 
Gaststättenrecht und des Jugendschutzgesetzes bleiben 
von den Regelungen dieser Satzung unberührt. 
 
(3) Jede Person hat sich auf dem Veranstaltungsgelände 
so zu verhalten und die Anbieter ihre Fahrgeschäfte und 
Verkaufseinrichtungen so aufzustellen, einzurichten und zu 
betreiben, dass Dritte nicht geschädigt, gefährdet oder mehr 
als nach den Umständen unvermeidbar behindert oder be-
lästigt werden. 
 
(4) Während der Markttage ist es den Anbieter und de-
ren Beschäftigten untersagt, 
 

a) Waren im Umhergehen anzubieten, 
b) auf den Jahrmärkten Lautsprecher und Verstärker-

anlagen so zu betreiben, dass die Allgemeinheit 
oder die Nachbarschaft nach den Umständen ver-
meidbar belästigt oder die Gesundheit gefährdet 
wird. 

c) Werbeartikel jeglicher Art zu verteilen, davon aus-
genommen sind Werbemittel die den Jahrmarkt be-
treffen, 

d) Propaganda jeglicher Art zu verbreiten, 
e) während der Marktage die Veranstaltungsfläche mit 

Fahrzeugen aller Art zu befahren oder Fahrzeuge 
aller Art mitzuführen, ausgenommen hiervon sind 
Krankenfahrstühle. 
 

(5) Den Anbietern ist es untersagt vor dem Ende der 
Öffnungszeit des Jahrmarktes Ihre Waren zu verpacken 
oder Ihre Einrichtungen abzubauen oder fahrbereit zu ma-
chen. Weiterhin ist es vor Ende der Öffnungszeit untersagt 
die Einrichtungen zu schließen oder die Werbebeleuchtung 
auszuschalten. 
 
 
(5) gestrichen, eingefügt in § 1 Abs. 2 
 
 
 
 
neuer § 10 Reinhaltung des Veranstaltungsgeländes und 

Lagerung von Verpackungen 
 

(1) Die Veranstaltungsfläche des Jahrmarktes darf nicht 
verunreinigt werden. Abfälle müssen innerhalb der Stand-
plätze gesammelt, in geeigneten Behältnissen verwahrt und 
in die dafür vorgesehenen Abfallsammelbehältnisse entsorgt 
werden. 
 
(2) Anbieter müssen ihre Standplätze sowie die angren-
zenden Verkehrswege während der Benutzungszeit sauber 
halten und die Verkehrssicherheit gewährleisten, insbeson-
dere von Schnee und Eis freihalten. 
 
(3) Verpackungs- und Transportmaterialien, wie Kartons, 
Kisten, Paletten, Papier, Kunststoffflocken, Stroh und Holz-
wolle sind so zu lagern, dass das Gesamtbild des Jahrmark-
tes nicht beeinträchtigt wird. 
 
(4) Nach Ende des Jahrmarktes ist Abfall und Unrat vom 
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Grundstücke geweht wird. Nach Marktschluss ist 
der Unrat vom Marktbezieher oder von seinem Ge-
hilfen mitzunehmen und die Standplatzfläche sau-
ber (besenrein) zu verlassen. 

 
§ 12 Haftung 

 
(1) Das Betreten des Wochenmarktes geschieht auf 
eigene Gefahr. Die Stadt Rotenburg (Wümme) haftet für 
Personen-, Sach- oder Vermögensschäden im Bereich des 
Jahrmarktes nur bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem 
Handeln ihrer Bediensteten. 
 
 
(2) Mit der Platzzuweisung wird keinerlei Haftung, insbe-
sondere auch nicht für die Sicherheit der von den Anbietern 
eingebrachten Waren und Geschäfte übernommen. In glei-
cher Weise ist die Haftung für außerhalb des Marktberei-
ches abgestellte Fahrzeuge mit und ohne Waren ausge-
schlossen. 
 
 
 
(3) Die Anbieter haften für sämtliche Schäden, die sich 
aus der Vernachlässigung ihrer Pflichten zur Beaufsichti-
gung ihres Personals oder aus den von ihnen verursachten 
Verstößen gegen die Marktordnung ergeben. 
 
(4) Die Marktbezieher haben den Nachweis über eine 
abgeschlossene gültige Haftpflichtversicherung für ihren 
Betrieb zu erbringen. 
 

 
§ 13 Marktgebühren 

 
Für die Inanspruchnahme von Standplätzen auf den Wo-
chen- und Jahrmärkten werden Gebühren nach Maßgabe 
der Marktgebührenordnung der Stadt Rotenburg (Wümme) 
erhoben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 14 Ordnungswidrigkeiten 
 

(1) Ordnungswidrig i.S. des § 6 Abs. 2 der Nieders. 
Gemeindeordnung handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

Anbieter mitzunehmen oder in die dafür vorgesehenen Be-
hältnisse zu entsorgen. Die Standplatzfläche ist von Anbieter 
sauber (besenrein) zu hinterlassen. 
 
 

neuer § 11 Haftung 
 
(1) Das Betreten der Veranstaltungsfläche erfolgt auf 
eigene Gefahr. Die Stadt Rotenburg (Wümme) als Ausrich-
ter des Jahrmarktes haftet für Personen-, Sach- oder Ver-
mögensschäden im Bereich des Jahrmarktes nur, wenn 
diese Schäden durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges 
Handeln ihrer Bediensteten verursacht wurden. 
 
(2) Mit der Platzzuweisung eines Anbieters, wird keine 
Haftung für Schäden übernommen die auf eingebrachte 
Ware, Fahrgeschäfte und Verkaufsstände zurückzuführen 
sind. Ebenso wird von der Stadt Rotenburg Wümme) keine 
Haftung für Schäden übernommen die während der Dauer 
des Jahrmarktes an außerhalb der Veranstaltungsfläche 
abgestellten Fahrzeuge und deren Beladung entstanden 
sind. 
 
keine Änderung 
 
 
 
 
gestrichen, eingefügt in § 5 (2) 
 
 
 
 

neuer § 12 Standgelder und Nebenkosten 
 

Für die Überlassung eines Standplatzes erhebt die Stadt 
Rotenburg (Wümme) gem. der Marktgebührensatzung Ge-
bühren. Andere Aufwendungen werden mit Dritten abge-
rechnet 
 
 

neu eingefügter § 13 Werbemaßnahmen 
 
(1) Die Stadt Rotenburg (Wümme) und die Schausteller 
des Jahrmarktes wirken gemeinsam darauf hin, dass das 
Ansehen des Jahrmarktes gefördert wird.  
 
(2) Vertreter der Schausteller und der Stadt können eine 
Kommission zur Förderung des Jahrmarktes bilden. Die 
Kommission kann Entscheidungen und Empfehlungen zu 
folgenden Themen abgeben: 
 

a. Festlegen der Reklamemaßnahmen u. -umlage 
b. Regelungen zum Einsatz eines Sicherheitsdienstes 
c. Sonderaktionen zur Belebung des Jahrmarktes 

 
Hierzu stellt die Stadt Rotenburg (Wümme) finanzielle Mittel 
zur Verfügung. 
 
 

§ 14 Ordnungswidrigkeiten 
 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer gem. § 10 Abs. 5 des 
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes vom 
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gegen eine Vorschrift dieser Satzung über 
 

1. die zugelassenen Waren und Leistungen nach 
§ 3 Abs. 1 – 3, 

2. die unverzügliche Räumung des Standplatzes 
bei Widerruf der Zulassung nach § 5 Abs. 5 
Satz 2, 

3. das Anbieten und den Verkauf sowie das 
Darbieten von Lustbarkeiten auf dem zuge-
wiesenen Standplatz nach § 7 Satz 3, 

4. den Auf- und Abbau der Geschäfte nach § 8 
Abs. 1 - 10, 

5. die Anforderungen an die Geschäftseinrich-
tungen nach § 9 Abs. 1 - 5, Abs. 7 oder 8, 

6. das Verhalten auf den Märkten nach § 10 
Abs. 1 oder Abs. 3 - 5, 

7. die Reinhaltung der Marktplätze nach § 11 
 

verstößt. 
 
 
 
 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 
zu 5.000 Euro geahndet werden. 
 
(3) Soweit über einzelne Tatbestände dieser Satzung 
Strafen oder Geldbußen nach Bundes- oder Landesrecht 
angedroht sind, bleibt die Ahndung nach diesen Vorschriften 
unberührt. 
 

 
§ 15 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt mit dem Tage nach ihrer Bekanntma-
chung in Kraft. Die im § 5 Absatz 3 enthaltenen Bewer-
bungsfristen für die Jahrmärkte gelten erstmals für die Be-
werbungen zum Frühjahrsmarkt 2006. Gleichzeitig tritt die 
Marktordnung für die Stadt Rotenburg (Wümme) 10.01.1984 
in der zur Zeit geltenden Fassung - jedoch ohne die im § 5 
Absatz 3 enthaltenden Bewerbungsfristen -  außer Kraft. 
Diese Bewerbungsfristen treten erst zum 10.10.2005  (nach 
dem Herbstmarkt 2005) außer Kraft. 
 

27356 Rotenburg (Wümme), den 1. September 2005 
Stadt Rotenburg (Wümme) 

Der Bürgermeister 
Eichinger 

 
 
Anlage zu § 2 Absatz 1 der Marktordnung der Stadt Ro-

tenburg (Wümme) 
 
 
Marktplatz, Markttage und Öffnungszeiten 
 
1. Wochenmärkte: 

 
a) Marktplatz und Markttage: 

auf dem Platz "Am Neuen Markt" am Mittwoch jeder 
Woche, auf dem Platz "Pferdemarkt" am Sonnabend 
jeder Woche,  
 
Ausnahmen:  

17.12.2010 (Nds. GVBl. S 576) in der zur Zeit gültigen Fas-
sung, vorsätzlich oder fahrlässig gegen eine Vorschrift die-
ser Satzung insbesondere gegen  
 

a) § 3 Abs. 1, anbieten zugelassener Waren und 
Dienstleistungen; 

b) § 3 Abs. 2, Anbieten von Waren und Dienstleistun-
gen nur auf zugewiesenen Standplätzen; 

c) § 3 Abs. 3, Anbieten von Waren und Dienstleistung 
die in der Bewerbung angegeben worden sind 

d) § 5 Abs. 1, Teilnahme am Jahrmarkt nur mit Zulas-
sung 

e) § 5 Abs. 5, unverzügliche Räumung des Standplat-
zes bei Widerruf der Zulassung 

f) § 8 Abs. 1-6, Anforderungen an die Geschäftsein-
richtungen 

g) § 8 Abs. 7, Freihalten von Rettungsgassen 
h) § 9 Abs. 1-5, Verhalten auf dem Veranstaltungsge-

lände 
i) § 10 Abs. 1-4, Reinhaltung des Veranstaltungsge-

ländes 
 

verstößt. 
 
(2) keine Änderung 
 
 
(3) Soweit über einzelne Tatbestände dieser Satzung 
Strafen oder Geldbußen nach Bundes- oder Landesrecht 
angedroht sind, bleibt die Ahndung nach diesen Vorschriften 
unberührt. 
 
 

§ 15 Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt am 1.1.2015 in Kraft. 
 

27356 Rotenburg (Wümme), den 4.12.2014 
Stadt Rotenburg (Wümme) 

Der Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage gestrichen 
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Fällt der Wochenmarkttag auf einen gesetzlichen Fei-
ertag, so wird der Markt am vorhergehenden Werktag 
abgehalten. 
Ist der „Pferdemarkt“ am Sonnabend durch eine für 
die Stadt bedeutsame Veranstaltung belegt, so findet 
der Wochenmarkt in der Fußgängerzone der Großen 
Straße (zwischen „Pferdemarkt“ und der Straße „Am 
Wasser“ - einschließlich Geranienbrücke) statt. 
 

b) Öffnungszeiten: 
 im Sommerhalbjahr (1.04. - 30.09.) von 7.00 - 12.00 

Uhr  
 im Winterhalbjahr    (1.10. - 31.03.) von 8.00 - 12.00 

Uhr. 
 
2. Jahrmärkte: 

 
a) Marktplatz: Lohmarkt und Birkenweg 
b) Markttage: 

Frühjahrsmarkt am Freitag, Sonnabend und Sonntag 
in der ersten vollen Woche nach dem 1. Mai. 
Herbstmarkt am Freitag, Sonnabend und Sonntag in 
der ersten vollen Woche nach dem 1. Oktober 

c) Öffnungszeiten: 13.00 bis 24.00 Uhr des jeweiligen 
Markttages. 

 
  

 
 


	Marktplatz, Markttage und Öffnungszeiten

